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1. (1)Der Betreiber hat fir jede gentechnische Anlage ein Komitee flr biologische Sicherheit einzurichten.

2. (2)Das Komitee fir biologische Sicherheit besteht aus dem Beauftragten fur die biologische Sicherheit der Anlage
und, falls in der Anlage nur Arbeiten im kleinen MaR3stab durchgefihrt werden, aus zwei weiteren Mitgliedern, bei
allen anderen Arbeiten mit GVO aus funf weiteren Mitgliedern. Falls in der Anlage nur Arbeiten im kleinen
MaRstab durchgefihrt werden, diirfen davon mindestens ein Mitglied, sonst zwei Mitglieder, nicht in einem
Dienstverhaltnis zum Betreiber der Anlage stehen. Falls in der Anlage Arbeiten mit GVO im groBen Mal3stab
durchgefihrt werden, ist eines der Mitglieder von dem fur die Anlage zustandigen Betriebsrat oder
Dienststellenausschul aus dem Kreis der Dienstnehmer zu entsenden. Fir spezielle Fragestellungen kénnen vom
Komitee fur biologische Sicherheit weitere Experten zugezogen werden. Die Mitglieder des Komitees fir
biologische Sicherheit sind bei der Besorgung der in Abs. 4 Z 2 und 3 genannten Aufgaben hinsichtlich des
Inhaltes und des Ergebnisses ihrer Tatigkeit in ihrer Entscheidung an keine Weisungen gebunden.

3. (3)Jedes Mitglied des Komitees fur biologische Sicherheit mul3 Gber Kenntnisse auf dem Gebiet des Arbeitens mit
GVO verflgen. Falls in der Anlage Arbeiten im groRen MaR3stab durchgefuhrt werden, mufld mindestens ein
Mitglied auch Uber Kenntnisse auf dem Gebiet der MalBnahmen zur Gewahrleistung der Sicherheit (8 1 Z 1) vor
Gefahrdungen durch GVO verfiigen. Insgesamt sind die Mitglieder des Komitees fur biologische Sicherheit so
auszuwahlen, dal3 sie gemeinsam Uber jene Erfahrung auf dem Gebiet der Arbeiten mit GVO verflgen, die sie
befahigt, die mit den Arbeiten mit GVO, die in der Anlage vorwiegend durchgefihrt werden, verbundenen Risken
flr die Sicherheit (8 1 Z 1) abzuschatzen.

4. (4)Das Komitee fur biologische Sicherheit hat

1. 1.die fur die Einhaltung dieses Bundesgesetzes und der darauf beruhenden Verwaltungsakte erforderlichen
SicherheitsmalBnahmen zur Gewahrleistung der Sicherheit (8§ 1 Z 1) vor Gefahrdungen durch GVO
auszuarbeiten und diese SicherheitsmalRnahmen nach dem Stand von Wissenschaft und Technik den
Erfordernissen der in der Anlage durchgefliihrten Arbeiten mit GVO anzupassen,

2. 2.alle vom Betreiber durchgefuhrten Sicherheitseinstufungen und die vorgeschlagenen
SicherheitsmaBnahmen zu Uberprifen und im Falle seines Einverstandnisses mit diesen die jeweilige Arbeit
mit GVO intern freizugeben,

3. 3.zu prifen, ob bei der geplanten Arbeit mit GVO mégliche biologische SicherheitsmaBnahmen anwendbar
sind, und

4. 4.Gber seine Prifungen gemal Z 2 und 3 und gegebenenfalls Uber die Freigabe (Z 2) ein Protokoll
anzufertigen.

5. (5)Scheidet ein Mitglied aus dem Komitee fur die biologische Sicherheit aus, so hat der Betreiber unverziglich ein
geeignetes neues Mitglied zu bestellen.

6. (6)Der Betreiber hat der Behdrde jeden Wechsel eines der Mitglieder des Komitees fiir die biologische Sicherheit
unverziglich unter AnschluB der fur die Ersatzperson erforderlichen Nachweise (Abs. 3) schriftlich
bekanntzugeben.

7. (7)Die Behorde hat, wenn sie bei der Bestellung einer Ersatzperson auf Grund der vorgelegten Nachweise
feststellt, dal? die bestellte Person den an sie gestellten Anforderungen nicht entspricht, den Betreiber
aufzufordern, entweder innerhalb einer von der Behorde festzulegenden, héchstens vierwdchigen Frist die
ausstehenden Nachweise zu erbringen oder bei mangelnder Qualifikation der bestellten Ersatzperson eine
entsprechende ergdnzende Ausbildung innerhalb von sechs Monaten nachzuweisen, widrigenfalls vom Betreiber
eine andere geeignete Person zu bestellen ist. Die Aufforderung, eine erganzende Ausbildung innerhalb von
sechs Monaten nachzuweisen, ist unzulassig, wenn das zu ersetzende Mitglied durch den Betreiber abberufen
worden ist.

8. (8)Von der Bestellung eines Komitees fir die biologische Sicherheit gemaR Abs. 1 kann abgesehen werden, wenn
die Arbeit mit GVO nur die Lagerung und den innerbetrieblichen Transport von GVO umfal3t.

In Kraft seit 01.01.1995 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/gtg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/gtg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/gtg/paragraf/1

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 16 GTG Komitee für biologische Sicherheit
	GTG - Gentechnikgesetz


